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Die Gemeinde Schorfheide nordöstlich von Berlin umfasst mit einer 

Fläche von 237 Quadratkilometern und rund 10.000 Einwohnern die 

Ortsteile Altenhof, Böhmerheide, Eichhorst, Finowfurt, Groß 

Schönebeck, Klandorf, Lichterfelde, Schluft und Werbellin. Die 

Schorfheide ist Teil des UNESCO-geschützten Biosphärenreservates 

Schorfheide-Chorin und, Dank des hohen Wildbestandes, seit 

Jahrhunderten ein attraktives Jagdgebiet. 

Pressemitteilung 
Schorfheide, 23.08.2016 

Finowfurter Schiedsstelle wird neu besetzt 

Erste Sprechstunde am 15. September 

Zwei neu gewählte, ehrenamtliche Schiedspersonen nehmen am 15. September erstmals ihre Tätigkeit 

auf. Die Sprechstunden der Schiedsstelle finden in Finowfurt einmal im Monat statt.  

Künftig werden in Finowfurt zwei neue Schiedspersonen als neutrale Vermittler zu schlichten versuchen. 

Erstmals am 15. September bieten Stefan Lassahn und Marcel Dube ihre Hilfe bei Streitigkeiten an. Ab 

Oktober findet die Sprechstunde der Schiedsstelle dann regelmäßig jeden ersten Donnerstag im Monat 

statt. Jeweils von 17 bis 18 Uhr ist das Schiedsbüro besetzt, welches sich in Finowfurt in der Hauptstraße 

116 befindet. 

Gewählt wurden die beiden Schiedspersonen von der Gemeindevertretung bereits Ende April. Ihre 

VorgängerInnen, Rolf von Niewitecki und Katrin Mikeska, die beide das Amt viele Jahre lang inne hatten, 

standen auf eigenen Wunsch für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Mitte August haben Beide 

das Büro an ihre Nachfolger übergeben. 

Die Schiedsstelle in Finowfurt ist für alle neun Ortsteile der Gemeinde Schorfheide zuständig. Die Aufgabe 

der Schiedsstelle ist es, eine gütliche Einigung herbeizuführen, beispielsweise bei 

Nachbarschaftsstreitigkeiten. Wenn ein Nachbar sich über in den Garten hängende Zweige, Fallobst oder 

Hundegebell ärgert und Gespräche nichts gebracht haben, oder auch bei Beleidigungen muss erst eine 

Schiedsstelle zu schlichten versuchen, bevor sich das Amtsgericht mit dem Fall beschäftigt. Erst wenn der 

Schlichtungsversuch gescheitert ist, kann das Amtsgericht angerufen werden. Eine Bescheinigung über die 

erfolglose Schlichtung muss vorgelegt werden. 

Außerhalb der Sprechzeiten können Anfragen an die Schiedsstelle an Jördis Leuschel (Mitarbeiterin der 

Gemeindeverwaltung) gestellt werden (Tel. 03335 4534-32 oder j.leuschel@gemeinde-schorfheide.de). 


